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Bedeutung der IFRS für mittelständische Unternehmen im 
Handwerk 

Teil II: Verbreitung der IFRS im Mittelstand 

Wer darf, wer muss umstellen? 
Grundsätzlich gilt: auch Handwerksbetriebe dürfen einen Jahresabschluss 
nach IFRS (International Reporting Standards) aufstellen, eine Verpflichtung 
hierzu besteht jedoch nur für kapitalmarktorientierte Unternehmen im 
Konzernabschluss. Ein Jahresabschluss nach dem Handelsgesetzbauch 
(HGB) muss jedoch weiterhin aufgestellt werden, da dieser maßgeblich für 
die steuerliche Gewinnermittlung bleibt. Allerdings ist durch das bereits 
angekündigte Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz eine weitere Annäherung 
des HGB an die IFRS zu erwarten. 

Der hieraus resultierende Eindruck, Handwerksbetriebe müssen sich nicht 
mit dem Thema „Einführung der IFRS“ auseinandersetzen gilt allenfalls in 
der kurzfristigen Perspektive, auch für diese kann eine Umstellung sinnvoll 
sein.  

Verbreitung der IFRS im Mittelstand 
Der gehobene Mittelstand hat die Chancen einer freiwilligen Umstellung 
bereits erkannt, hier hat sich Studien zufolge eine Befürwortung der IFRS 
durchgesetzt. Lediglich kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) haben aus 
Kosten-/Nutzenüberlegungen heraus bisher auf eine Anwendung verzichtet. 
Jedoch ist auf Ebene des Standardsetters (dem Herausgeber der IFRS) 
bereits ein Projekt kurz vor der Verabschiedung, dass die Entwicklung 
spezieller KMU-IFRS zum Ziel hat.  

Hier sollen Erleichterungen für KMU geschaffen werden. Da deren 
Abschlussadressaten in der Regel weniger umfangreiche 
Informationsanforderungen an die Rechnungslegung stellen, sind für die 
neuen KMU-IFRS insbesondere Erleichterungen bei den Angabe- und 
Erläuterungspflichten angedacht. Die Attraktivität der Bilanzierungsregeln 
soll so für kleine und mittlere Unternehmen weiter gesteigert werden.  

Fazit: Die IFRS befinden sich auf dem Vormarsch. Auch Handwerksbetriebe 
sollten sich genauer mit den Vor- und Nachteilen einer Umstellung befassen. 

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe des Meistertipps den dritten Teil: Vor- 
und Nachteile einer Umstellung auf IFRS.  
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